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Beschlussvorlage 

 
Vorlage-Nr.: BV/0089/2014  Datum: 04.02.2014

Baudezernent 

Verfasser: 67-EB Grünflächen- und Bestattungswesen Az: 67/Re 

Gremienweg: 
 

 
 

 einstimmig  mehrheitlich  ohne BE 
 abgelehnt  Kenntnis  abgesetzt 
 verwiesen  vertagt  geändert 

Stadtrat 

 

10.04.2014 

TOP  öffentlich  Enthaltungen  Gegenstimmen 

 einstimmig  mehrheitlich  ohne BE 
 abgelehnt  Kenntnis  abgesetzt 
 verwiesen  vertagt  geändert 

Haupt- und Finanzausschuss 

 

31.03.2014 

TOP  nicht öffentlich  Enthaltungen  Gegenstimmen 

 einstimmig  mehrheitlich  ohne BE 
 abgelehnt  Kenntnis  abgesetzt 
 verwiesen  vertagt  geändert 

Werkausschuss "Grünflächen- 
und Bestattungswesen" 

 

25.02.2014 

TOP  nicht öffentlich  Enthaltungen  Gegenstimmen 
 
Betreff: Änderung der Benutzungssatzung des Krematoriums Koblenz im Rahmen 

der Zertifizierung 
 
Beschlussentwurf:  
Der Stadtrat beschließt die 1. Satzung zur Änderung der Satzung über die Benutzung des 
Krematoriums der Stadt Koblenz vom 15.06.1998. 
 
 
Begründung: 
Der Eigenbetrieb Grünflächen- und Bestattungswesen strebt für das Krematorium Koblenz 
die Erlangung des Gütesiegels „Kontrolliertes Krematorium ®“ an, welches durch den 
Arbeitskreis Kommunaler Krematorien im Deutschen Städtetag entwickelt wurde.  
Das Gütesiegel „Kontrolliertes Krematorium ®“ soll die Transparenz und die Qualität 
bezüglich pietätvoller Kremation, des Services und der technischen Anlagen im Krematorium 
Koblenz dokumentieren. Hierbei wird das Ziel verfolgt, das Krematorium Koblenz im 
Wettbewerb zu stärken, die hohen Anforderungen an Transparenz und Pietät durch die 
Zertifizierung zu dokumentieren und so das Vertrauen bei den Kunden weiter zu stärken. 
Zurzeit befindet sich das Krematorium im Zertifizierungsverfahren, welches mit Kosten in 
einer Größenordnung von ca. 3.500,00 € und einem Lizenzhonorar von 570,00 € für drei 
Jahre verbunden ist. Nach Ablauf der drei Jahre muss ein neuer Antrag zur Verlängerung des 
Zertifikates gestellt werden. Um den Kriterien der Zertifizierung aktuell entsprechen zu 
können, muss die Benutzungssatzung angepasst werden.  
 
Hierfür werden ein Höchstgewicht für Särge, die grundsätzliche Zulässigkeit der 
Beobachtung der Kremation durch Angehörige und die Beachtung ethischer Regeln in die 
Benutzungssatzung aufgenommen. 
 
 
 

Koblenz – Magnet am Deutschen Eck: 
 

Die Stadt zum Bleiben. 
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